
Kooperationsvereinbarung zwischen dem

Paritätischen Seniorenzentrum Langenlonsheim
und dem

Förderverein Seniorenzentrum der VG Langenlonsheim e.V.
____________________

Der Förderverein Seniorenzentrum der VG Langenlonsheim  e.V.  fördert die Arbeit des
Paritätischen Seniorenzentrums Langenlonsheim ideell und materiell und unterstützt das
Seniorenzentrum überall da, wo keine öffentliche Förderung zu erwarten ist, bzw. Aufgaben
des Seniorenzentrums nicht über die öffentlichen Kostenträger zu regulieren sind.
Die Unterstützung bezieht sich insbesondere auf:

• kulturelle Veranstaltungen
• Wohltätigkeitsveranstaltungen
• Ausflüge und Ausflugsfahrten der alten Menschen, die durch die Einrichtung betreut

werden
• Ausgestaltung bei Festivitäten
• Unterstützung bei verschiedenen Projekten des Seniorenzentrums
• U.v.m

Nachfolgende weitere Vereinbarungen werden zwischen den Kooperationspartnern
verbindlich getroffen.

• Das Seniorenzentrum wird vor Ort  bei der Zusammenarbeit mit dem Förderverein
durch die Heimleitung der Einrichtung vertreten. Im Bedarfsfalle kann die
Geschäftsführung des Trägers der Einrichtung hinzugezogen werden, bzw.
teilnehmen.

• Der Vorstand des Fördervereines trifft sich mit der Leitung der Einrichtung
mindestens 2 mal im Jahr zum Erfahrungsaustausch und einer Jahresplanung der
gemeinsamen Aktivitäten.

• Der Förderverein kann für seine Vorstandssitzungen und seine
Mitgliederversammlungen die Räumlichkeiten des Seniorenzentrums nach vorheriger
Absprache mit der Leitung des Seniorenzentrums nutzen.

• Der Förderverein arbeitet mit dem Seniorenzentrum kooperativ zusammen bei der
Schaffung und Förderung von Ehrenamtstrukturen in der Region Langenlonsheim.

• Die Mitglieder des Fördervereines werden zu jeder Zeit partizipativ in das gesamte
Angebot der Einrichtung miteinbezogen.

• Der Vorstand des Fördervereins und die Leitung des Seniorenzentrums arbeiten bei
der Entwicklung der Konzeption für die stationäre Altenhilfe und deren Umsetzung
kooperativ zusammen.

• Die Leitung des Seniorenzentrums erstattet bei der jährlichen Mitgliederversammlung
des Fördervereines einen Bericht über den aktuellen Stand der Arbeit des
Seniorenzentrums.

• Die Leitung des Seniorenzentrums steht den Mitgliedern des Fördervereines bei allen
fachlichen Fragen der Altenhilfe beratend zur Verfügung.

Langenlonsheim den 01.Juni 2006

Förderverein des Seniorenzentrums Langenlonsheim                              GFA mbH


